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sonen, die durch Krankheit, Verwundung, 
Gefangennahme oder irgendeine andere 
Ursache kampfunfähig sind, menschlich 
behandelt werden. Für die Behandlung 
Kriegsgefangener gelten die völkerrecht
lichen Regeln der Haager Landkriegsord- 
nung von 1907 (Art. 4 bis 20 der Anlage) 
und des III. Genfer Abkommens von 1949. 
Hier sind im einzelnen geregelt, welche 
Personen, die in Feindeshand geraten sind, 
als Kriegsgefangene gelten und welche 
Kategorien sie umfassen (Kombattanten 
und Nichtkombattanten), deren Stellung, 
Rechte und Pflichten sowie die des Gewahr
samsstaates.

6. Nach Ziff. 3 wird bestraft, wer sich 
fremdes Gut aneignet oder ohne militä
rische Notwendigkeit zerstört oder solche 
Handlungen anordnet. Diese Norm umfaßt 
alle Eigentumsformen. Das Merkmal an
eignet bezieht jede Form des Ansichbrin- 
gens von fremdem Gut ein, d. h. solche 
Handlungen, die auf eine den Gesetzen und 
Gebräuchen der Kriegführung widerspre
chende Abnahme, Wegnahme oder Zueig
nung von Sachen gerichtet sind. Damit soll 
vor allen dem Plündern von fremdem Gut, 
einschließlich der Plünderung von Städten, 
dem Marodieren, der Schändung von Toten 
oder willenlosen Personen begegnet wer
den.
Bei Zerstörung fremden Gutes ohne mili
tärische Notwendigkeit wird das mutwil
lige Zerstören von Einrichtungen zum 
Schutze des Lebens und der Gesundheit 
der Menschen, wie Staudämme, Deiche und 
Kraftwerksanlagen, ' von ungeschützten 
Häfen, Städten, Dörfern, Siedlungen, Ge
höften, Gebäuden erfaßt. Ungeschützte 
Objekte sind z. B. Orte, die zur „offenen 
Stadt“ erklärt werden, Orte, in denen 
keine militärischen Garnisonen liegen oder 
in denen bzw. in deren unmittelbarer Nähe 
keine militärischen Anlagen sind.

7. Ziffer 4 erfaßt die Mißachtung und 
den Mißbrauch von Zeichen des Roten 
Kreuzes oder ihm gleichgestellter Zei
chen.
Das Zeichen des Roten Kreuzes ist völker
rechtlich geschützt. Als ihm gleichgestellte

Zeichen gilt dies auch für den Roten Halb
mond bzw. den Roten Löwen mit Roter 
Sonne auf weißem Grund.
Diese Zeichen dürfen nur zur Kennzeich
nung von Einrichtungen wie Sanitätstrans
portmittel (Land-, Luft-, Seefahr
zeuge), Sanitätspersonal, Sanitätseinrich
tungen (Gebäude, Baracken, Zelte) oder 
von Sanitätsmaterial Verwendung finden, 
die dem Aufsuchen, Bergen, Transport und 
der Versorgung und Behandlung von Ver
wundeten oder Kranken dienen.
Jede Form einer Mißachtung der mit 
diesen Zeichen gekennzeichneten Einrich
tungen durch Nichtbeachten oder Miß
brauch dieser Zeichen, z. B. durch unbe
rechtigtes Verwenden, zieht strafrechtliche 
Verantwortlichkeit nach sich.
Ferner wird strafrechtlich zur Verantwor
tung gezogen, wer Gewaltakte gegen Per
sonen oder Einrichtungen begeht, die 
dieses Zeichen führen oder solche Hand
lungen anordnet. Die Sanitätseinrichtun
gen, das Sanitätspersonal oder die Sani
tätstransportmittel, die durch das Zeichen 
des Roten Kreuzes oder ihm gleichgestellte 
Zeichen gekennzeichnet sind, dürfen nicht 
angegriffen werden.
Gewaltakte, die eine offensichtliche Miß
achtung der Zeichen zum Ausdruck brin
gen, können vielfältigste Angriffshand
lungen auf Personen oder Einrichtungen 
sein.

8. Ziffer 5 erfaßt die Begehung oder An
ordnung von Gewaltakten gegen Parla
mentäre. Parlamentäre sind offizielle Ver
treter des Kommandos einer kriegführen
den Partei, die zur Verhandlung mit dem 
Kommando der gegnerischen Streitkräfte 
entsandt werden (z. B. über zeitweilige 
Feuereinstellungen oder Kapitulationsan
gebote oder -aufforderungen). In der Regel 
sind es Angehörige der Streitkräfte einer 
kriegführenden Partei ; es können aber 
auch Zivilpersonen sein.
Parlamentäre (Art. 32 bis 34 Anlage zum 
IV. Haager Abkommen 1907) haben An
spruch auf Unverletzlichkeit ihrer Person 
und ihrer Transportmittel. Ebenso genie
ßen dieses Recht alle Personen, die sie 
begleiten, z. B. Dolmetscher, Fahnenträger.
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